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ZEITGESPRÄCH

Privatisierung von Bundesunternehmen
Im letzten Monat privatisierte der Bund einen Teil seiner VEBA-Beteiligung. Dieser Schritt in Richtung weni
ger Staat ist nicht unumstritten. Sind Wirtschaftsunternehmen in öffentlicher Hand notwendig? Dr. Ger
hard Stoltenberg und Wolfgang Roth sowie die Professoren Karl Georg Zinn und Helmut Cox nehmen Stel
lung.

Gerhard ̂ Stoltenberg

Ein Beitrag zur Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft

Nach dem Zweiten Weltkrieg ha
ben die Länder Westeuropas in 

ihrer Industriepolitik unterschiedli
che ordnungspolitische Vorstellun
gen verwirklicht. In einer Reihe un
serer Nachbarländer wurden füh
rende Unternehmen, zum Teil auch 
ganze Branchen, systematisch ver
staatlicht.

Politisch wurde dabei die Auffas
sung vertreten, der Staat müsse 
sich -  auch als Unternehmer -  di
rekt in die Entwicklung der Wirt
schaft einschalten, ihre Struktur 
verändern, Arbeitsplätze schaffen 
und erhalten, für bessere und billi
gere Produkte sorgen und beispiel
haft in seinen Unternehmen die so
zialen Bedingungen der Arbeitneh
mer verbessern. Es soll nicht be
zweifelt werden, daß in diesen Län
dern öffentliche Unternehmen 
durchaus Leistungen vollbracht ha
ben. So kann z. B. die französische 
Luft- und Raumfahrtindustrie auf 
zum Teil beachtliche Entwicklungs
erfolge zurückblicken.

In der Mehrzahl der Fälle wurden 
verstaatlichte Unternehmen aber 
über kurz oder lang zu Problemfäl
len ersten Ranges, Durch jahrelan
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ge Verlustproduktion sind sie zu ei
ner Dauerbelastung der Staats
haushalte auf Kosten der Steuer
zahler geworden. Heute können wir 
eine Konzentration öffentlicher Un
ternehmen vor allem in strukturell 
überholten Sektoren feststellen. 
Viele von ihnen waren nicht in der 
Lage, die durch die fortschreitende 
internationale Arbeitsteilung not
wendigen Anpassungsprozesse zu 
vollziehen. Es wäre sicherlich falsch 
und ungerecht, die Unternehmen 
allein für diese Entwicklung ver
antwortlich zu machen. Oft waren 
es einfach die Vielfalt der Interes
sen und die Menge der Ansprüche, 
denen diese Unternehmen gerecht 
werden sollten bzw, die sie nur un
ter Hinnahme von Fehlentwicklun
gen im eigentlichen Unternehmens
bereich erfüllen konnten.

Die unterschiedlichen ordnungs
politischen Vorstellungen haben in 
Europa bis in die letzten Jahre an
gehalten: Verstaatlichung in Frank
reich und Griechenland auf der ei
nen, eine entschlossene Politik der 
Entstaatlichung in Großbritannien 
auf der anderen Seite, Die Beweg
gründe für das britische Programm

der Privatisierung und der Liberali
sierung verdienen besondere Auf
merksamkeit, nachdem gerade jetzt 
in der Bundesrepublik Deutschland 
wieder die Forderung nach Ver
staatlichung von Schlüsselindu
strien erhoben worden ist,

Medizin der Liberalisierung

In Großbritannien wurde festge
stellt, daß nahezu alle mit der Ver
staatlichung verfolgten Ziele nicht 
erreicht worden sind. Im Gegenteil, 
die wirtschaftliche Struktur Großbri
tanniens hat sich laufend ver
schlechtert und bedurfte einer 
grundlegenden Erneuerung, Die Ar
beitsplätze sind nicht sicherer ge
worden; gerade in den öffentlichen 
Unternehmen mußten in den letzten 
Jahren die Belegschaften beträcht
lich reduziert werden, um den Pro
duktivitätsrückstand gegenüber an
deren europäischen Ländern aufzu
holen, Das Leistungsangebot staat
licher Unternehmen war weder billi
ger noch qualitativ besser. Die Löh
ne in den staatlichen Unternehmen 
waren demgegenüber höher. Die 
Medizin der Liberalisierung, die der 
britischen Wirtschaft, insbesondere
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den staatlichen Unternehmen, un
ter der heutigen Regierung verab
reicht wurde, hat sicherlich bitter ge
schmeckt, aber die Fortschritte in 
der Genesung sind unverkennbar.

In der Bundesrepublik Deutsch
land ist unter Konrad Adenauer und 
Ludwig Erhard die grundsätzliche 
Entscheidung für die Soziale Markt
wirtschaft gefallen. Die rasche Ent
wicklung der Wirtschaft unseres 
Landes verdanken wir vor allem die
ser Entscheidung. Dabei soll die 
Bedeutung des Beitrages der öf
fentlichen Wirtschaft keineswegs 
übersehen werden. Es genügt, auf 
die Leistungen der Elektrizitätswirt
schaft und der Deutschen Bundes
post hinzuweisen. Der große Erfolg 
der Sozialen Marktwirtschaft beruht 
jedoch in erster Linie auf dem abso
luten Vorrang der privaten Initiative, 
dem Wettbewerb zwischen privaten 
Unternehmen und der Effizienz des 
Marktes.

Notwendige
Strukturanpassungen

Die 70er Jahre haben bewiesen, 
wie belastbar die Soziale Marktwirt
schaft tatsächlich ist. Sie hat die 
vielfältigen Verstöße der damaligen 
Finanz- und Wirtschaftspolitik ge
gen ihre Spielregeln überstanden -  
wenn auch nicht ohne Schaden. In 
den 70er Jahren ist es zwar nicht zu 
Verstaatlichungen von Industrie
zweigen gekommen, aber dennoch 
hat sich der Staat fortlaufend aus
gedehnt. Die Flut der Gesetze und 
Verordnungen ist drastisch ange
schwollen. Die Ansprüche gegen
über dem Staat nahmen immer 
mehr zu.

Beim einzelnen Bürger äußerten 
sie sich in der Erwartung immer hö
herer Einkommen und einer immer 
besseren Absicherung gegen die 
beruflichen und privaten Risiken 
des Lebens. Bei vielen Unterneh
mern und Unternehmen entstand 
die Vorstellung, die öffentliche
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Hand werde für den Bestand der 
Unternehmen -  auch bei völlig un
zulänglicher Strukturanpassung -  
sorgen und international erreichte 
Produktionsanteile durch Subven
tionen sichern. Diese Haltung mag 
aus der Sicht des einzelnen Bür
gers, eines einzelnen Unterneh
mens oder einer einzelnen Branche 
verständlich sein, sie steht aber im 
Widerspruch zur Grundidee der So
zialen Marktwirtschaft und führt 
letztlich zu einem Verlust an inter
nationaler Wettbewerbsfähigkeit. 
Dies wiegt besonders schwer in ei
nem Land, dessen Wohlstand vom 
Export abhängt und das seine Posi
tion in der Spitzengruppe der Indu
strienationen gegenüber nachdrän
genden Wettbewerbern zu verteidi
gen hat.

In den 70er Jahren ist unter dem 
Eindruck der in der Nachkriegszeit 
erzielten Erfolge der Sozialen 
Marktwirtschaft und dem damit ge-
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schaffenen Polster auch bei uns 
zum Teil übersehen worden, wel
che Konsequenzen die Internatio
nalisierung der Märkte mit sich ge
bracht hat. Die Bundesrepublik 
kann daher von der Kritik an den eu
ropäischen Industrieländern nicht 
ausgenommen werden, die ange
sichts der internationalen Heraus
forderungen notwendigen Struktur
anpassungen nicht ausreichend 
vorgenommen zu haben. Struktur
konservierung und öffentlicher Kon
sum behielten ein zu großes Ge
wicht. Die Verlagerung wirtschaftli
cher Schwerpunkte in den pazifi
schen Raum, zum Beispiel nach 
Kalifornien und Japan, wurde nicht 
deutlich erkannt und der Öffentlich
keit nicht bewußt. Es wurden nicht 
genügend Anstrengungen unter
nommen, z. B. die gerade im asiati
schen Raum hohen sprachlichen 
Barrieren zu überwinden und die 
Beobachtung der Märkte und Tech
nologien dieser Länder zu vertiefen, 
um ihnen frühzeitig mit geeigneten 
Strategien begegnen zu können.

Dies soll keineswegs heißen, daß 
die deutsche Wirtschaft nicht auch 
Erfolge erzielt hätte. Es gibt keine 
Veranlassung, mutlos zu werden. 
Im Gegenteil, erfolgreiches deut
sches Engineering im internationa
len Anlagenbau oder der weltweite 
Erfolg unserer Automobilfirmen 
sind Beispiele, wie den internatio
nalen Herausforderungen entspro
chen werden kann. Dennoch gibt es 
Rückstände, wie etwa in der Mi
kroelektronik oder in der Informa
tionstechnologie, die es schleunigst 
aufzuholen gilt.

Weniger Staat

Bundeskanzler Kohl hat in seiner 
Regierungserklärung am 4. Mai 
1983 klar formuliert: „Wir wollen 
nicht mehr Staat, sondern weniger; 
wir wollen nicht weniger, sondern 
mehr persönliche Freiheit.“ Für die 
Tätigkeit des Staates als Unterneh

WIRTSCHAFTSDIENST 1984/11
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mer und als Anbieter öffentlicher 
wirtschaftlicher Leistungen muß 
dies heißen:

□  Rechts- und Venwaltungsvor- 
schriften sind zu vereinfachen und 
bürokratische Hemmnisse abzu
bauen, Die Vereinfachung von 
Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten ist 1983 durch einen -  bereits im 
Juli gefaßten -  Kabinettsbeschluß 
vorangetrieben worden. Zur Unter
stützung dieser Arbeiten wurde eine 
unabhängige Kommission berufen. 
Damit sind wichtige Arbeiten an die
ser Dauerfrage begonnen worden.

n  Öffentliche Dienstleistungen 
sind dort zu privatisieren, wo diese 
durch private Unternehmen ebenso 
gut oder besser erbracht werden 
können. Dies muß sich im wesentli
chen im kommunalen Bereich voll
ziehen. Es gibt Anzeichen, daß sich 
der Prozeß des Umdenkens auf die
ser Ebene verstärkt hat. Natürlich 
muß darauf geachtet werden, daß 
Qualität und Konditionen des Lei
stungsangebots durch die Übertra
gung auf Private nicht leiden. Es 
kann aber keinem Zweifel unterlie
gen, daß die öffentlichen Träger in 
der Vergangenheit bei ihrem Lei
stungsangebot des Guten zuviel 
getan haben.

□  Bei der Veräußerung von An
teilsrechten an Unternehmen als 
drittem Teilaspekt einer Wirt
schaftspolitik, die den Staat auf sei
ne eigentlichen Aufgaben zurück
führt, ist in erster Linie an den Bund 
zu denken. In den letzten 70 Jahren 
hat sich bei ihm ein beachtlicher Be
teiligungsbesitz aufgebaut. Dieser 
Besitz hat vielfältige Wurzeln. In 
und nach dem Ersten Weltkrieg (z. 
B. Aluminiumproduktion) und in der 
Zeit der gelenkten Autarkie- und 
Rüstungswirtschaft (z. B. Eisenerz
gewinnung und -Verhüttung in Salz
gitter, Aufbau des Volkswagenwer
kes) ist zur Erfüllung der damals als 
öffentlich verstandenen Aufgaben 
eine Vielzahl staatlicher Betriebe

und Unternehmen entstanden. In 
der Nachkriegszeit sind beim Bund 
mit Entwicklungshilfe, Forschungs
und T echnologiepolitik sowie der Fi
nanzierung von Programmen neue 
Aufgaben dazu gekommen. Das 
dafür erforderliche Instrumentarium 
hat den Beteiligungsbesitz des Bun
des beträchtlich vergrößert.

Abbau des Beteiligungsbesitzes

Die CDU/CSU-geführten Bun
desregierungen haben in der Nach
kriegszeit unter den Zielvorstellun
gen der Sozialen Marktwirtschaft 
energisch die Politik der Veräuße
rung von entbehrlichen staatlichen 
Unternehmensanteilen verfolgt. In 
der Öffentlichkeit sind die damali
gen Verkaufsaktionen Preussag, 
Volkswagenwerk und VEBA noch in 
Erinnerung. Staatliche Belange 
sind dadurch nicht beeinträchtigt 
worden. Unter Unionspolitikern, vor 
allem den Bundesschatzministern 
Werner Dollinger und Kurt Schmük- 
ker, wurde die systematische 
Neuordnung und Überprüfung des 
Beteiligungsbesitzes eingeleitet. 
Durch das Wahlergebnis von 1969 
ist diese Politik unterbrochen wor
den. Zwar versuchte Bundesfinanz
minister Alex Möller im Jahre 1970, 
mit dem Modell einer Bundeshol
ding ein geschlossenes Konzept für 
den Beteiligungsbereich zu finden, 
scheiterte damit jedoch schon an 
den Meinungsverschiedenheiten in 
seiner eigenen Partei.

Ein systematischer Abbau des 
Beteiligungsbesitzes ist innerhalb 
der damaligen Regierungskoalition 
weder erörtert noch versucht wor
den. Regierung und Beteiligungs
verwaltung folgten vielmehr kon
zernpolitischen Vorstellungen der 
Unternehmen, die eine Politik der 
Diversifikation verfolgten, um ihre 
Strukturen zu ergänzen und Aus
landsorganisationen aufzubauen. 
Diese Diversifikation ist vielfach 
nicht geglückt.

Nach dem Regierungswechsel 
im Herbst 1982 hat das Bundesfi
nanzministerium sofort mit einer 
Bestandsaufnahme begonnen und 
Prioritäten gesetzt. Die Konsolidie
rung veriustbringender Unterneh
men erhielt den Vorrang, um den 
Aufbau unkalkulierbarer Haushalts
risiken zu verhindern.

Gleichzeitig wurde das Bewußt
sein dafür geschärft, daß Zurück
haltung beim Erwerb neuer Beteili
gungen erwartet wird. Dies war vor 
allem im mittelbaren Bereich not
wendig, der sich in den 70er Jahren 
im Gegensatz zum unmittelbaren 
Beteiligungsbereich des Bundes 
weiter ausgedehnt hatte.

Eine Entscheidung, ob eine Be
teiligung verringert oder ganz auf
gegeben werden kann, setzt eine 
sorgfältige Prüfung voraus, ob noch 
ein wichtiges Bundesinteresse an 
ihr besteht. Sollte diese Frage be
jaht werden, muß geprüft werden, 
ob die Beteiligung in bisheriger Hö
he notwendig ist. Diese Untersu
chungen sind im Gang. Ergebnisse 
werden 1984 dem Bundeskabinett 
berichtet.

Die Reduzierung der VEBA-Be- 
teiligung des Bundes von 43,75 % 
auf 30 % ist bereits wenige Monate 
nach der Bundestagswahl am 26. 
Oktober 1983 beschlossen und im 
Januar 1984 plangemäß vollzogen 
worden. Mit dieser Entscheidung 
wurde die ordnungspolitische Ent
schlossenheit dieser Bundesregie
rung bekundet, ihre Beteiligungspo
litik neu zu gestalten.

An der VEBA-Entscheidung ist 
von Vertretern der Opposition 
grundsätzliche Kritik geäußert wor
den. Es wurde die Meinung vertre
ten, gerade auf dem Energiemarkt 
seien oligopolistische Strukturen 
vorhanden. Der Bund müsse daher 
an einer starken, einer mehrheitli
chen Beteiligung interessiert sein. 
Die früheren Bundesregierungen 
haben in den 70er Jahren keine

WIRTSCHAFTSDIENST 1984/11 61
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Mehrheitsbeteiligung begründet, 
sondern das zunächst propagierte 
Konzept eines nationalen Mineral
ölkonzerns stillschweigend fallen 
lassen. Der Stimmrechtsvorzug des 
Bundes, der bei der Teilprivatisie
rung 1965 geschaffen worden war, 
wurde bereits 1971 aufgehoben.

Veräußerungsmaßstäbe

In der Öffentlichkeit wird ver
schiedentlich die Meinung vertre
ten, die Bundesregierung veräuße
re ertragsstarke Beteiligungen und 
behalte die Verlustunternehmen. 
Dieses Argument führt in die Irre. 
Maßgeblich ist, ob ein wichtiges In
teresse des Bundes gegeben ist 
oder nicht. Ist ein solches nicht er
kennbar oder kann es mit einer 
niedrigeren Beteiligung wahrge
nommen werden, muß verkauft

werden können. Anders als bei Pri
vatkonzernen kann es nicht Aufga
be des Staates sein. Umfang und 
Zusammensetzung seines unmit
telbaren Beteiligungsbesitzes am 
Prinzip des Gewinn- und Verlust
ausgleichs zwischen seinen Beteili
gungen zu orientieren. Entschei
dend ist allein das wichtige Bundes
interesse. Ferner muß Flexibilität 
gewahrt werden: Es entstehen 
neue Aufgaben, andere verlieren an 
Bedeutung. Dem muß durch Redu
zierung auch ertragsstarker Beteili
gungen entsprochen werden kön
nen. Hinzu kommt die Verpflich
tung, Verluste durch Strukturanpas
sungen abzubauen.

Der Abbau von Bundesbeteili
gungen wird bei uns bei weitem 
nicht das finanzielle Ausmaß wie in 
Großbritannien erreichen. Dort wer

den in der gegenwärtigen Legisla
turperiode Erlöse von 7,5 Mrd. 
Pfund, das sind rund 30 Mrd. DM, 
erwartet. Der erheblich geringere 
Umfang des Bundesbesitzes läßt im 
Vergleich dazu nur wesentlich be
scheidenere Summen erwarten. 
Diese werden zum weiteren Abbau 
der Neuverschuldung verwendet. 
Die Haushaltsentlastung steht da
bei jedoch nicht im Vordergrund der 
Überlegungen der Bundesregie
rung. Entscheidend ist, daß unsere 
Wirtschaft flexibel auf binnenwirt
schaftliche Strukturveränderungen 
reagiert und sich den von außen 
kommenden Herausforderungen 
gewachsen zeigt. Sie muß jederzeit 
den Bedürfnissen der Märkte genü
gen können. Hierzu hat auch eine 
Neugestaltung unserer Beteili
gungspolitik beizutragen.

Wolfgan^Roth

Ein schlüssiges Konzept fehlt

Die Bundesregierung hat in den 
Jahreswirtschaftsberichten 

1983 und 1984 wiederholt eine Pri
vatisierung von Bundesvermögen 
angekündigt, es bisher aber ver
säumt, ein klares Konzept vorzule
gen und im Deutschen Bundestag 
zur Diskussion zu stellen. Dieses 
Versäumnis hält sie jedoch nicht da
von ab, mit dem Verkauf von VEBA- 
Aktien und einer stufenweisen Ab
senkung des Bundesanteils am 
Nennbetrag des Kapitals von 
43,75 % auf nunmehr 30 % {und 
nach vollzogener Kapitalerhöhung 
auf etwas über 25 %) vorzuprellen 
und hier eine Politik der vollendeten 
Tatsachen zu schaffen. Dabei wur
de noch außerordentlich dilettan
tisch vorgegangen. Gelegentliche
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Hinweise der Bundesregierung, die 
einzelnen Ministerien seien ange
wiesen, im Laufe des Jahres 1984 
eine Überprüfung aller Bundesbe
teiligungen vorzunehmen, zeigen 
deutlich, daß es bisher überhaupt 
noch kein abgestimmtes Hand
lungskonzept zur Herbeiführung 
sachgerechter Entscheidungen 
gibt. Es wird gewurschtelt und Stol
tenberg macht Kasse.

Widersprüche können so auch 
nicht ausbleiben: Während der Bun
deskanzler zunächst noch erklärte, 
der Erlös des Aktienverkaufs bei 
VEBA werde zur zusätzlichen För
derung innovativer junger kleiner 
und mittlerer Unternehmen einge
setzt, setzte der Bundesfinanzmini
ster eine Herabsetzung der aktuel

len Neuverschuldung des Bundes 
durch. Es handelt sich dabei jedoch 
nicht um einen dauerhaften Konso
lidierungsbeitrag, sondern nur um 
eine einmalige finanzielle Abdek- 
kung konsumtiver Ausgaben. Mit 
anderen Worten: Öffentliche Ver
mögensreserven müssen für kurz
fristige Konsolidierungserfolge her
halten (Verschleuderung von 
Staatsvermögen).

Die inhaltlich eher verschwom
mene Privatisierungsdebatte in der 
Bundesrepublik wirkt für die Unter
nehmen mit öffentlicher Beteiligung 
wegen der hiervon gerade auf aus
ländische Kunden ausgehenden 
Ankündigungseffekte geschäfts
schädigend. So werden von den 
Kunden bindende Erklärungen über
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den weiteren Bestand der Unter
nehmen und die Einhaltung der 
Verträge verlangt. Aufträge sind im 
internationalen Wettbewerb schwe
rer zu plazieren, die Unternehmen 
geraten in die Verlustzone, Arbeits
plätze gehen verloren. Über den ak
tuellen Bezug hinaus kommt der 
Teilprivatisierung von VEBA aber 
auch grundsätzliche ordnungspoliti
sche Bedeutung zu. Es geht um das 
Verhältnis öffentlich beeinflußter zu 
den anderen Unternehmen und um 
ihre Aufgabenstellung in der Zu
kunft.

Ordnungspolitische Problematik

Wir leben in der Bundesrepublik 
in einer gemischten Wirtschaftsord
nung mit einer historisch gewachse
nen Unternehmensstruktur. Sie ist 
vorrangig privatwirtschaftlich orga
nisiert, es besteht aber gerade bei 
den Großunternehmen ein erhebli
cher öffentlicher Einfluß, ganz ab
gesehen von der Vielzahl von Un
ternehmen auf gemein- oder genos
senschaftlicher Basis. Einige weni
ge Zahlen mögen dies belegen: Im 
Jahre 1983 bestand bei 90 der 500 
umsatzstärksten Unternehmen ei
ne Beteiligung des Bundes, der 
Länder oder Gemeinden. Der Bund 
(einschließlich Sondervermögen) 
ist allein an 170 Unternehmen mit 
einem Nennkapital von über 12 
Mrd. DM unmittelbar beteiligt. Hinzu 
kommen noch mittelbare Bundes
beteiligungen an 856 Unternehmen 
in den verschiedensten Bereichen 
der Wirtschaft; Großunternehmen 
im Verarbeitenden Gewerbe (ein
schließlich Konzerntöchter), Han
dels- und Verkehrsunternehmen.

Hiermit werden ganz unter
schiedliche wirtschaftspolitische 
Ziele verfolgt. Die pauschale Forde
rung nach Privatisierung wird dieser 
Vielfalt der Unternehmen in den ver
schiedenen Bereichen, der Unter
nehmensformen und der hiermit an
gestrebten wirtschaftspolitischen

WIRTSCHAFTSDIENST 1984/11

Ziele keineswegs gerecht. Es 
kommt in der Praxis vielmehr auf je
den Einzelfall an (Einzelfallprü
fung). Die Bundesregierung ist auch 
bisher schon nach § 65 der Bundes
haushaltsordnung gehalten, von 
Zeit zu Zeit zu überprüfen, ob das 
für Bundesbeteiligungen erforderli
che „wichtige Interesse des Bun
des“ noch gegeben ist oder ob „sich 
der vom Bunde angestrebte Zweck 
nicht besser und wirtschaftlicher auf 
andere Weise erreichen läßt.“ Hier
zu bedarf es also keiner ideologi
schen Floskeln.

Einigkeit besteht über die Partei
grenzen hinweg darin, daß die öf
fentlich beeinflußten Unternehmen 
auf die Dauer und im Durchschnitt 
wirtschaftlich arbeiten müssen. Nur 
leistungsfähige öffentliche Unter
nehmen können die Arbeitsplätze 
auf Dauer sichern. Übereinstim
mung sollte aber auch darüber be
stehen, daß die Beteiligungspolitik 
des Bundes keine Einbahnstraße in 
Richtung auf staatliche Entpflich
tung von öffentlichen Aufgaben sein 
darf. Wo der Markt allein Chancen 
für mehr Beschäftigung und quali
tatives Wachstum in der Zukunft 
wegen unkalkulierbarer Entwick
lungsrisiken, des hohen Kapitalbe
darfs, der langen Ausreifungszeit 
von Investitionen oder wegen ande
rer Hemmnisse nicht realisiert, sind 
staatliche Initiativen bis hin zu Un
ternehmensbeteiligungen und 
-gründungen auf den verschiede
nen staatlichen Ebenen erforder
lich. Denn ein Staat, der sich ange
sichts hoher Dauerarbeitslosigkeit 
darauf beschränkt, nachträglich die 
ärgsten Auswirkungen von Wirt
schaftskrisen auszubügeln, anson
sten aber lediglich Rahmendaten 
setzt und den Staatshaushalt in 
Ordnung hält, der tut für unsere -  in 
starkem Maße -  exportabhängige 
Volkswirtschaft einfach zu wenig, 
um die internationale Wettbewerbs
fähigkeit und damit die Arbeitsplät

ze dauerhaft zu sichern und den 
notwendigen strukturellen Anpas
sungsprozeß erfolgreich mit voran
zubringen. In diesem Bereich ist 
mehr wirtschaftspolitische Phanta
sie durch eine zukunftsorientierte 
staatliche Strukturpolitik erforder
lich.

Sozialdemokratische
Grundsätze

Ordnungs- und gesellschaftspoli
tische Fragen haben bei den wirt
schaftlichen Konzentrationstenden
zen und der Bedeutung von Groß
unternehmen für den Wirtschafts
ablauf seit eh und je im Mittelpunkt 
sozialdemokratischer Wirtschafts
politik gestanden. Bereits im Go
desberger Programm von 1959 wird 
darauf hingewiesen, daß Groß
unternehmen „Herrschaftsmacht 
über Menschen aus(-üben)“ und 
„Wettbewerb durch öffentliche Un
ternehmen . . .  ein entscheidendes 
Mittel zur Verhütung privater Markt
beherrschung (darstellt).“ Der 
Orientierungsrahmen von 1975 ent
wickelt diese Gedanken fort und 
kommt schließlich zu dem Ergebnis, 
daß „öffentliche .. . Unternehmen 
.. .dort tätig werden (sollen), wo die 
Prinzipien der Gegenmacht.. .dies 
gebieten, private Initiative fehlt oder 
übergroße Risiken bei anerkanntem 
Bedarf vorliegen.“ Hierbei könne 
aber auf das Prinzip der Kostenmi
nimierung nicht verzichtet werden.

Diese Grundsätze haben nach 
wie vor Gültigkeit. Sie bilden gewis
sermaßen den Rahmen für die Aus
einandersetzung über die Privati
sierung. Dieser Rahmen muß aber 
mit konkretem Inhalt gefüllt werden. 
So ist gerade zu kritisieren, daß die 
Befünworter von Privatisierungen 
sich öffentlich entweder überhaupt 
nicht oder nur unzulänglich mit den 
Gründen auseinandersetzen, war
um es auf den verschiedenen staat
lichen Ebenen zu unmittelbaren 
oder mittelbaren öffentlichen Betei
ligungen gekommen ist und welche
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wirtschaftspolitischen Ziele man 
hiermit verfolgen will. Drei Haupt
gründe für öffentliche Unterneh
mensbeteiligungen stehen im Vor
dergrund:

n Ergänzung des marktwirtschaft
lichen Systems durch Bedarfsdek- 
kungsmonopole im schienen-, ver- 
teilungs- und leitungsgebundenen 
Bereich;

□  Ordnungsfunktion im freien 
Wettbewerb auf vermachteten oder 
verkrusteten Märkten zur Sicherung 
des Wettbewerbs und zum Schutze 
der Endverbraucher;

□  Verwirklichung übergeordneter 
gesamt-, sektoral- oder regional
wirtschaftlicher Ziele, die privat- und 
gewinnorientierte Unternehmen 
nicht auf sich nehmen wollen oder 
können.

Der VEBA-Fall

Eine Privatisierung öffentlicher 
Erwerbsunternehmen ist jeweils mit 
der Venwirklichung anderer wirt- 
schafts- und allgemeinpolitischer 
Ziele gegeneinander abzuwägen. 
Bei VEBA besteht nach wie vor ein 
starkes öffentliches Interesse, die 
bei der Rohölversorgung vorherr
schende oligopolistische Markt
struktur multinationaler privater An
bieter zu durchbrechen, weil es 
sonst in Knappheitssituationen auf 
dem Weltölmarkt zu nicht zu recht
fertigenden Preisanhebungen der 
Ölkonzerne kommt. Diese Erfah
rungen haben seinerzeit auch nach

dem Ausbruch der ersten Ölpreis- 
krise 1973/74 dazu geführt, mit der 
VEBA zumindest in bescheidenem 
Umfang einen deutschen Mineralöl
konzern zur besseren Sicherung 
unserer Ölversorgung aufzubauen 
und mit der Zeit auch als Gegen
macht zu den weltweit operieren
den übermächtigen Ölkonzernen zu 
entwickeln. Leider ist man damals 
auf dem halben Weg stehen geblie
ben. Immerhin stellte der Bund Fi
nanzmittel zur Verfügung und er
warb eine Beteiligung an der VEBA- 
AG von 43,75 %.

Es soll nicht unvergessen blei
ben, daß damals der Abgeordnete 
Graf Lambsdorff diese Bemühun
gen unterstützte und am 10. Januar 
1974 im Tagesdienst der FDP wört
lich erklärte: „Nur durch die Zusam
menfassung der zersplitterten na
tionalen Mineralölinteressen kann 
unsere Nachfragepotenz und damit 
unsere Marktstellung im internatio
nalen Geschäft verstärkt werden.“ 
Gilt diese Einschätzung nach den 
verheerenden Auswirkungen der 
zweiten Ölpreiskrise 1979/80 heute 
nicht mehr? Der ideologische öp- 
portunismus des Grafen Lambs
dorff wird hier ebenso deutlich, wie 
wenn mitten in der Privatisierungs
euphorie eine De-facto-Verstaatli- 
chung von ARBED-Saarstahl statt
findet.

Mit den ideologischen Floskeln 
der Privatisierung und Entbürokrati
sierung hat die Koalition aus CDU/ 
CSU und FDP bei den Bürgern Er
wartungen geweckt und sich selbst

unter Erfolgsdruck gesetzt, ohne in
des über ein Konzept zu verfügen. 
Trotz positiver Erfahrungen mit der 
VEBA zieht sich der Bund nunmehr 
praktisch auf eine Sperrminorität 
zurück. Die Durchsetzung überge
ordneter energiepolitischer Ziele 
zur Sicherung einer preiswerten Öl
versorgung wird hierdurch eher be
einträchtigt als gefördert. Die reinen 
Unternehmensinteressen nach ei
ner möglichst hohen Gewinnerzie
lung dominieren. An dieser wirt
schaftspolitischen Bewertung än
dert sich auch dadurch nichts, daß 
die Aktienanteile zuerst der Beleg
schaft angeboten wurden.

Tiefgreifende Verunsicherung

Als erschwerend kommt hinzu, 
daß der Verkaufserlös von 700 Mill. 
DM nicht unmittelbar zur Verbesse
rung der zukünftigen Beschäfti
gungs- und Wachstumschancen et
wa durch zusätzliche Förderung 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
im risikoreichen hochinnovativen 
Bereich der Wirtschaft eingesetzt 
wird, sondern lediglich zur einmali
gen Absenkung des Haushaltsdefi
zits und somit zur staatlichen Finan
zierung laufender konsumtiver Aus
gaben herhalten muß. Von einem 
dauerhaften Konsolidierungsbei
trag zur Absenkung des strukturel
len Defizits kann also überhaupt 
keine Rede sein.

Der Verkauf der VEBA-Aktien 
stellt einen Schritt in die falsche 
Richtung dar. Die Opposition fordert
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von der Bundesregierung mit gro
ßem Nachdruck, daß sie ihre wah
ren Absichten nicht hinter ideolo
gisch zwiespältigen Formeln ver
birgt und stückweise vollendete Ia t- 
sachen schafft, sondern endlich ein 
schlüssiges Konzept für die Zukunft

der Bundesunternehmen vorlegt, 
bevor überhastete unausgewogene 
Entscheidungen getroffen werden. 
Die Opposition tritt für leistungsfähi
ge öffentliche Unternehmen ein, die 
über die unmittelbaren wirtschaftli
chen Unternehmensinteressen hin

aus auch ihre gesamtwirtschatts-, 
Struktur- und ordnungspolitischen 
Aufgaben erfüllen können. Leerfor
meln helfen hier nicht weiter, sie be
wirken nur eine tiefgreifende Verun
sicherung bei den öffentlichen Un
ternehmen.

linnKarl Georg^ir

Privatisierung -  eine öffentliche Angelegenheit

Für die Privatisierung öffentlicher 
Unternehmen gibt es im Einzel

fall gute und schlechte Gründe, wie 
auch umgekehrt die Übernahme 
privatkapitalistischer Betriebe in öf
fentliche Regie mal gute und mal 
schlechte Argumente zu bieten hat. 
Doch wenn eine Privatisierungs
kampagne betrieben wird, so spie
len die konkreten Details keine zen
trale Rolle mehr. Vielmehr geht es 
eher um symbolische Handlungen 
im Rahmen einer ideologischen 
Grundposition. Wer daran glaubt, 
daß privates Wirtschaften grund
sätzlich und stets besser sei als 
das, was die öffentlichen Hände zu 
bieten haben, wird geneigt sein, Pri
vatisierung als Selbstzweck zu be
treiben, auch dann, wenn die Unter
nehmensführung des jeweils zur 
Privatisierung anstehenden Unter
nehmens ohnehin schon privatwirt
schaftlich, genauer: marktwirt
schaftlich operiert -  und das durch
aus mit Erfolg. Privatisierungspolitik 
als Dokumentation eines wirt
schaftspolitischen Credos hat dann 
allenfalls noch darauf zu achten, 
daß der Zeitpunkt für die Veräuße
rung öffentlichen Vermögens gut 
gewählt wird; daß der öffentliche 
Besitz nicht zu Spottpreisen in an
dere Hände geht. Eine Börsenhaus
se scheint solch ein guter Zeitpunkt 
zu sein.

Privatisierung ist im Verständnis 
ihrer Befürworter, etwa des Bundes

der Steuerzahler, ein Prozeß: die 
Leistungsverwaltung -  in Abgren
zung zur Eingriffsverwaltung -  soll 
generell abgebaut werden. Das Mit
tel hierzu, die „Entstaatlichung“ , 
zielt auf Verminderung der wirt
schaftlichen Handlungsspielräume 
des Staates. Die dahinter stehende 
theoretische Konzeption entstammt 
dem alten Wirtschaftsliberalismus: 
je weniger Staat, um so besser. In 
den USA heißt das Deregulation 
und umfaßt auch den Abbau vieler 
Schutzbestimmungen.

Vorteile öffentlicher 
Unternehmen

Privatisierung ist also Teil einer 
generellen Konzeption, kein prag
matisch abwägendes Vorgehen im 
Einzelfall. Dies läßt sich auch an je
ner pauschalen Argumentations
weise ablesen, die Nachteile und 
Ineffizienzen, die in Einzelfällen bei 
öffentlichen Unternehmen (nicht 
anders als auch bei einzelnen Pri
vatunternehmen) vorliegen mögen, 
verallgemeinert. Die Ursachen, die 
einstmals für die Übernahme eines 
Unternehmens in öffentliches Ei
gentum maßgeblich waren, werden 
nicht mehr thematisiert. Auch die 
möglichen Vorteile eines marktwirt
schaftlich operierenden, aber in öf
fentlichem Eigentum stehenden 
Unternehmens werden übergan
gen. Zu solchen Vorteilen gehört et

wa, daß ausgeschüttete Unterneh
menserträge aus Staatsbetrieben 
nicht privaten Aktionären, sondern 
der Allgemeinheit zugute kommen; 
sei es in Form von niedrigen Steu
ern oder öffentlichen Leistungen. 
Hätte man seinerzeit das VW-Werk 
vollständig privatisiert, gäbe es heu
te keine VW-Stiftung. Die deutsche 
Wissenschaft wäre im wahrsten 
Sinn des Wortes ärmer.

Öffentliches Vermögen, dazu ge
hören auch die Unternehmen des 
Staates, ist in einer Demokratie 
recht verstanden Volksvermögen. 
Gewiß handelt es sich hierbei um ei
ne Art Volksvermögen, das ab
strakt, weil überpersönlich, ist. 
Doch in einem entwickelten Indu
striesystem mit starker sozialstaatli
cher Komponente erscheint solche 
Art von Volksvermögen adäquater 
als die mehr oder weniger willkürlich 
und ungleichmäßig verteilten Anteil
scheine, Aktien genannt, in den 
Kundendepots der Banken.

Vor allem kommen die ausge
schütteten Unternehmenserträge, 
wie erwähnt, via staatlicher Ver
wendung der Allgemeinheit zugute 
-  analog anderen öffentlichen Ein
nahmen. Privatisierungsaktionen 
führen -  wie die Erfahrung mit frü
heren Experimenten lehrt -  zu kei
ner wie auch immer definierten 
„besseren“ Vermögensstreuung. 
Im Gegenteil: es werden mehr Un
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ternehmen dem privatwirtschaftli
chen Konzentrationsprozeß ausge
liefert.

Betrachtet man Privatisierungs
politik unter Berücksichtigung jener 
aktuellen These vom Mangel an Ri
sikokapital, so bewirkt Privatisie
rung -  unabhängig davon, ob jene 
Kapitalmangelthese überhaupt 
stichhaltig ist -  eindeutig eine zu
sätzliche Kapitalverknappung. 
Denn der Staat entzieht durch die 
Veräußerung seiner Unternehmen 
dem Privatsektor anlagebereites 
(Geld-)Kapital, das sich sonst ande
re Investitionsmöglichkeiten ge
sucht hätte. Ob die neuen Aktionäre 
ihre Dividenden künftig wieder für 
Realinvestitionen zur Verfügung 
stellen, sozusagen eine „neue Ak
tionärsschicht“ gewonnen wird, 
oder ob sie nicht lieber konsumie
ren, vielleicht Dividenden auch in 
Staatspapieren anlegen, ist recht 
ungewiß. Jedenfalls erschließt Pri
vatisierungspolitik weder neue ren
tabilitätsträchtige Investitionsmög
lichkeiten noch wird die volkswirt
schaftliche Leistungsfähigkeit da
durch erhöht, daß in der Aktionärs
versammlung statt der Vertreter der 
öffentlichen Hand nunmehr Banker 
und ein paar auf Dividende erpichte 
Kleinaktionäre auftauchen.

„Gesellschaftliche“ Erträge

Es ist unbestritten, daß staatli
ches Geld in privaten Kassen nicht 
weniger innovationstreibend wirkt, 
als wenn die Gelder von staatseige
nen Unternehmen eingesetzt wer
den. Doch beim Rückfluß der Erträ
ge, bei der „Kostenabrechnung“ 
gegenüber Geld- und/oder Auftrag
geber sieht es ganz anders aus. 
Das Unternehmen in Privateigen
tum ist dem privaten Kapitaleigner 
verpflichtet und somit rein profit
orientiert. Die Interessenlage eines 
öffentlichen Eigentümers kann zu
mindest differenzierter aussehen: 
außer an den in Mark und Pfennig

rechenbaren Gewinnen mögen 
auch „gesellschaftliche“ Erträge bei 
der Innovationsaktivität des Unter
nehmens erwünscht sein. So bei
spielsweise Ergebnisse bezüglich 
der Technologiefolgenabschät
zung, die Verknüpfung von neuer 
Technologie und echter Humanisie
rung der Arbeit, Kenntnisse über -  
profitwirtschaftlich „unrentable“ -  
Verfahren zur Verlängerung der 
Produktlebensdauer, der Ge
brauchswerterhöhung von Produk
ten und deren Rückwirkung auf die 
Produktionstechnik und derglei
chen mehr. Gerade in einer Zeit, in 
der der Staat auf umfangreiche und 
objektive Informationen über tech
nische Entwicklungen und Möglich
keiten (z. B. beim Umweltschutz) 
dringend angewiesen ist, könnten 
die eigenen Unternehmen des 
Staates diese Informationsaufgabe 
mit erfüllen helfen. Wenn ein Kapi
taleigner die Leistung des Manage
ments seines Unternehmens nicht 
nur an der Dividende mißt, sondern 
auch an den beispielhaft erwähnten 
anderen „Erträgen“ , so wird sich ei
ne Unternehmensführung darauf 
einstellen.

Wie der aus aktuellen Gründen 
wieder viel zitierte Joseph A. 
Schumpeter in seinem berühmten 
Portrait des (dynamischen) Unter
nehmers deutlich werden ließ, sind 
Unternehmer primär leistungsorien
tiert. Was Leistung für sie jeweils 
heißt, bemißt sich nach dem sozia
len und historischen Umfeld. Wo 
Leistung auf die monetäre Größe 
Profit reduziert wird, zielt der dyna
mische Unternehmer auf Gewinn
maximierung; wo Leistung auch in 
anderen Dimensionen bewertet 
wird, weitet sich die Palette unter
nehmerischen Handelns aus. Was 
manche Kritiker den öffentlichen 
Unternehmen anlasten, sie seien 
oft keine „richtigen“ Profitmaximie- 
rer, könnte sich im Hinblick auf die 
wirklich drängenden Probleme wie 
Umweltschutz, sozialverträgliche

Technik, konsensfähige Vertei
lungsregelungen, humane Arbeits
bedingungen usw. als zukunfts
trächtiger Vorteil erweisen. Jeden
falls sollten kurzsichtige Privatisie- 
rer die Brille putzen, sie aufsetzen, 
um dann den ganzen Horizont ihrer 
Handlungsfolgen ins Auge fassen 
zu können.

Wesentlicher als die vorstehend 
skizzierten Überlegungen, die sich 
auf die Frage beziehen, ob für ein 
prinzipiell marktwirtschaftlich ma
nagebares Unternehmen ein priva
ter oder öffentlicher Eigentümer 
besser ist, sind jedoch die mögli
chen Langzeitschäden einer radika
len Privatisierungspolitik.

Strukturpolitische
Einsatzmöglichkeiten

Unternehmen im Staatsbesitz 
lassen sich prinzipiell für strukturpo
litische Zwecke einsetzen. Ob dies 
jeweils geschieht, hängt vom wirt
schaftspolitischen Kurs der Regie
rung ab. Jedoch erscheint es äu
ßerst bedenklich, daß in Zeiten 
wachsender Strukturprobleme das 
strukturpolitische Handlungspo
tential des Staates eingeschränkt 
wird. Öffentliche Unternehmen kön
nen wichtige Impulse in der sektora
len, regionalen und technologi
schen Strukturpolitik geben. Die 
Bundespost tut dies zur Zeit mit Ve
hemenz und Milliardenaufwand, 
auch wenn Zweifel angebracht sind, 
ob die Verkabelungseuphorie die 
marktwirtschaftlichen Risiken und 
den gesellschaftlichen Bedarf noch 
angemessen zur Geltung kommen 
läßt.

Soweit öffentliche Unternehmen 
staatliche Gelder für Forschung und 
Entwicklung erhalten, stellt sich -  
anders als bei jenen in Privateigen
tum -  nicht das Problem, daß der 
Steuerzahler zwar den technischen 
Fortschritt und die Innovationen 
(mit)finanzieren darf, an den Erträ
gen jedoch nur unzureichend parti

66 WIRTSCHAFTSDIENST 1984/11



ZEITGESPRACH

zipiert. Das gleiche gilt für alle Arten 
von Sanierungs- und Umstrukturie
rungssubventionen. Entstaatli
chung ist somit verteilungspolitisch 
gesehen eine unsoziale Sache. 
Wenn und wo Steuergelder in 
marktorientierte Unternehmen flie
ßen, sollte der Staat auch beteiligt 
sein. In öffentlichen Unternehmen 
ist das zweifelsfrei gewährleistet.

Spitzentechnologien sind -  dar
über herrscht ein erstaunlich breiter 
Konsens -  heute selbst von Groß
unternehmen kaum noch ohne 
staatliche Hilfe generierbar. An den 
Beispielen Mikroelektronik und Bio
technologie, wo sich die Bundesre
publik nicht mit Japan und den USA 
messen kann, läßt sich dies bele
gen. Diese Spitzentechnologien

wurden wesentlich via staatlicher 
Mobilisierung finanzieller Ressour
cen (in den USA über Rüstungsauf
träge) vorangebracht. In der Bun
desrepublik liefert die Flugzeugin
dustrie den eindrucksvollen Beleg, 
daß es ohne staatliches Geld keine 
High-tech-Produkte gibt, daß öffent
liche Mittel hier aber auch erfolg
reich eingesetzt werden können.

Helmut,^ox

Die Privatisierungsdiskussion entideologisieren

Keine Diskussion wird in der Ta
gespolitik, zwischen den gesell

schaftlichen Gruppen, ja teilweise 
selbst in der Wirtschaftswissen
schaft so ideologisch geführt wie die 
über Privatisierung. Eine Versachli
chung der Privatisierungsdebatte 
ist dringend geboten. Die Extrem
punkte dieser Diskussion reichen 
von Aussagen, daß die öffentliche 
Wirtschaft, in welcher Form auch 
immer, einen Fremdkörper in einer 
grundsätzlich marktwirtschaftlich 
ausgerichteten Volkswirtschaft dar
stellt und daher Privatisierung ge
boten sei, bis hin zu der These, daß 
nur die Verstaatlichung ganzer In
dustrien („Schlüsselindustrien“ ) der 
Wirtschaftsordnung in der Bundes
republik Deutschland die gesell
schaftspolitisch gewünschte Ge
stalt geben könne und daher jegli
che Forderung nach Privatisierung 
öffentlicher Unternehmen strikt ab
zulehnen sei. Beide Standpunkte 
sind einseitig und differenzieren zu 
wenig.

Der Privatisierungsbegriff

Um eine einigermaßen vorur
teilsfreie Diskussion zu ermögli
chen, erscheint es notwendig, den

Begriff der Privatisierung zu klären. 
In der wissenschaftlichen Literatur 
und in der politischen Diskussion 
wird unter Privatisierung sehr Ver
schiedenes verstanden. Differen
ziert man, so dürften die Antworten 
auf die Privatisierungsfrage we
sentlich erleichtert werden.

Das, was in der Diskussion unter 
„Privatisierung“ im weiten Sinne 
verstanden wird, reicht von

□  der Forderung nach Kommerzia
lisierung der öffentlichen Wirtschaft 
im Sinne von Angleichung staatli
cher Wirtschaftstätigkeit an privat
wirtschaftliche Verhaltensweisen,

□  der Organisation öffentlicher Un
ternehmen und Betriebe in privaten 
Rechtsformen,

□  der Ausgliederung von öffentli
chen Aufgaben auf private oder/und 
freie Träger („Verwaltungsabbau“),

□  der Privatisierung von Hilfs- und 
Nebenbetrieben bzw. -funktionen 
des Staates und damit dem Verzicht 
auf Eigenproduktion gegebenen
falls zugunsten des marktlichen 
Fremdbezugs bis hin

□  zur vollständigen oder partiellen

Übertragung von öffentlichem Ei
gentum an selbständigen öffentli
chen Unternehmen auf private Trä
ger (Privatisierung von Staatsunter
nehmen bzw. Staatsbeteiligungen). 
Diese Privatisierung im engeren 
Sinne steht im Vordergrund der fol
genden Ausführungen.

Die Privatisierungsgründe

Die Gründe für die Forderung 
nach derartigen Privatisierungs
maßnahmen liegen auf verschiede
nen Ebenen:

□  Aufgrund gravierender Budget
restriktionen sei der Abbau vor al
lem defizitärer Staatstätigkeiten, 
aber auch solcher mit Gewinnorien
tierung geboten.

□  Bestimmte Dienste des Staates 
könnten von Privaten im Wettbe
werb genauso effizient, wenn nicht 
gar besser und ohne bürokratische 
Hemmnisse angeboten werden.

□  Bestimmten staatlichen Aufga
ben wird politisch nicht mehr der 
bisherige Rang beigemessen, so 
daß die jeweilige Staatstätigkeit 
ganz oder partiell aufgegeben wer
den könne.
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□  Ordnungspolitisch gesehen stel
le die wirtschaftliche Tätigkeit des 
Staates einen Fremdkörper in einer 
prinzipiell marktwirtschaftlichen 
Ordnung dar, woraus gefolgert wird, 
daß der Staat sich nur auf die unbe
dingt erforderlichen Staatsfunktio
nen beschränken solle. Die Staats
tätigkeit sei auf ihren „eigentlichen 
Kern“ zurückzuführen (Bundesre
gierung). Diese Forderung basiert 
auf der sogenannten l^inimal- 
staatsthese.

□  Unter wohlfahrtsökonomischem 
Aspekt stelle die bedarfswirtschaft
lich orientierte Angebotspolitik des 
Staates eine Fehlallokation knap
per Ressourcen dar, so daß zumin
dest eine Kommerzialisierung, 
wenn nicht gar zusätzlich die Priva
tisierung im Sinne privater Träger
schaft geboten sei.

□  Markt- und wettbewerbstheore
tisch gesehen hätten öffentliche Un
ternehmen im Wettbewerb mit dem 
privaten Sektor einen ungerechtfer
tigten Startvorteil, was zu Wettbe
werbsverzerrungen führe, die nur 
durch Privatisierung wirksam zu be
seitigen seien.

□  Privatisierung sei vermögenspo
litisch erwünscht („breite Streuung 
von produktivem Erwerbsvermö
gen“ ).

Soweit die wichtigsten in der Dis
kussion gebrauchten Argumente.

Ordnungspolitische
Grundentscheidung

Das Verhältnis von öffentlicher zu 
privater Trägerschaft, von staatli
chem zu privatem Wirtschaftshan
deln kann nur auf dem Hintergrund 
einer spezifischen ordnungstheore
tischen Position sinnvoll reflektiert 
werden. Aus einer Reihe von Grün
den, die hier nicht weiter erörtert 
werden kann, sind die realtypischen 
Wirtschaftsordnungen integrierte 
Gesamtordnungen, die sich aus un
terschiedlichen Teilsystemen mit

unterschiedlichen Lenkungs- und 
Planungsmechanismen, Wirt
schaftsweisen, Betriebs- und Unter
nehmenstypen zusammensetzen. 
Diese Teilsysteme sollen sich ge
genseitig stützen, ergänzen oder/ 
und teilsystemimmanente Mängel 
beseitigen helfen („gemischte“ 
Wirtschaftsordnungen). Dies be
gründet bekanntlich den Dualismus 
von Staat und Markt, von öffentli
chem und privatem Wirtschaftshan
deln, öffentlicher und privater Unter
nehmensträgerschaft in einer ge
mischten Wirtschaftsordnung. Ei
nem solchen integrierten Ord
nungskonzept kann weder die 
Fremdkörpertheorie noch die Vor
stellung gerecht werden, die öffent
liche Wirtschaft sei als Gegenord
nung zum marktwirtschaftlichen Sy
stem zu begreifen.

Die ordnungspolitische Grund
entscheidung für einen prinzipiell 
marktwirtschaftlich-wettbewerblich 
ausgerichteten Typ von Wirt
schaftsordnung impliziert, daß 
staatliche Wirtschaftstätigkeit 
schlechthin einer besonderen Be
gründung bedarf (Beweislastthe- 
se). Staatliche Wirtschaftstätigkeit 
stellt keinen Wert an sich dar, son
dern richtet sich danach, ob der pri
vatwirtschaftliche Wettbewerb auf 
den jeweiligen Märkten im Sinne 
der zugrunde gelegten Wettbe
werbsnorm funktioniert oder Lük- 
ken bzw. Mängel aufweist („Markt
versagen“ ), die auch oder nur durch 
staatliche Wirtschaftstätigkeit be
seitigt werden können. Und selbst 
wenn der Wettbewerb funktionieren 
sollte, kann auch nicht ausge
schlossen werden, daß aus überge
ordneten gesellschaftspolitischen 
Erwägungen die Frage zu stellen 
ist, ob Marktergebnisse in alloka- 
tions- oder verteilungspolitischer 
Hinsicht immer hingenommen wer
den sollen. Allerdings gilt, daß Ein
griffe in den Wettbewerb bzw. Kor
rekturen oder die Verhinderung von

bestimmten Marktergebnissen in ei
ner prinzipiell marktwirtschaftlich- 
wettbewerblich ausgerichteten 
Wirtschaftsordnung einer besonde
ren Beweispflicht unterliegen.

Instrumentalfunktion

Die Existenzberechtigung öffent
licher Unternehmen, die bekannt
lich aus Dezentralisierungsgründen 
und ökonomischen Erwägungen 
sinnvollerweise aus den Staats
haushalten bewußt ausgegliedert 
sind, wird aus einer spezifisch öf
fentlichen Funktion abgeleitet, die 
öffentliche Unternehmen zu erfüllen 
haben. Zwar mag heute die Exi
stenz mancher öffentlicher Unter
nehmen nur noch aus dem histori
schen Zusammenhang heraus er
klärt werden können, für den größ
ten Teil von Unternehmen in der 
Hand von Bund, Ländern und Ge
meinden gilt jedoch, daß sie öffentli
che, gemeinwirtschaftliche Aufga
ben zu erfüllen haben, die private 
Unternehmen nicht, nicht ohne wei
teres oder nur begrenzt erfüllen 
können oder wollen.

Die Tatsache, daß öffentliche Un
ternehmen inzwischen zu „Institu
tionen“ geworden sind und nicht 
mehr aus dem Wirtschaftsgesche
hen wegzudenken sind (Institutio
nenthese), ist allein kein hinreichen
der Grund für ihre Existenzberechti
gung. Allein entscheidend ist, daß 
der staatliche Träger sich der Insti
tution des öffentlichen Unterneh
mens als Mittel zur Erfüllung öffent
licher Aufgaben bedient oder daß 
durch den Einsatz öffentlicher Un
ternehmen nachhaltig politisch er
wünschte Effekte entstehen, die sie 
unentbehrlich machen (Instrumen
talthese). Die Ziele bzw. Wirkungen 
öffentlicher Wirtschaftstätigkeit 
können ordnungs-, versorgungs-, 
sozial-, regional-, finanz-, wettbe
werbspolitischer oder sonst wichti
ger Art sein. Diese Aufgaben sind 
letztlich nicht wissenschaftlich be
gründbar, sondern regelmäßig Er
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gebnis politischer Entscheidungen, 
an denen die Träger, d. h. die Politi
ker, nicht vorbeikommen. Aufgabe 
der empirischen Wissenschaft ist 
vor allem die Prüfung der Zweck- 
(Aufgaben)-Mittel-Rationalität öf
fentlicher Unternehmen.

Prüfungskatalog

Damit öffentliche Unternehmen 
ihre Aufgaben erfüllen bzw. von ih
nen die erwünschten Effekte ausge
hen, bedürfen sie einer entspre
chenden öffentlichen Kontrolle 
durch ihre Träger, die ihrerseits wie
derum durch den Mechanismus po
litischer Wahlen kontrolliert werden, 
u. a. weil für bestimmte öffentliche 
Unternehmen der Markt als Kon- 
troll- und Sanktionsmechanismus 
bewußt ausfällt.

Wenn diese Legitimationsbasis 
für öffentliche Unternehmen akzep
tiert wird, so muß auch der Umkehr
schluß erlaubt sein: Öffentliche Un
ternehmen verlieren dann ihren 
Sinn, wenn den Aufgaben nicht 
mehr der bisherige Rang einer 
wichtigen öffentlichen Funktion bei
gemessen wird -  dies ist eine politi
sche Entscheidung wenn ihre öf
fentliche Funktion im Laufe der Zeit 
obsolet geworden ist oder diese 
Funktion von anderen nichtstaatli
chen Institutionen genauso gut oder 
sogar besser wahrgenommen wird 
bzw. werden kann.

Diese Gründe sind im einzelnen 
zu prüfen, bevor öffentliche Unter
nehmen -  ganz oder partiell -  ge
schlossen werden, andere öffentli
che Widmungen erhalten oder -  
worum es hier geht -  privatisiert 
werden. Grundlage für diese Ent
scheidungen sind Kosten-Nutzen- 
Analysen. Ebenso ist zu prüfen, ob 
Privatisierung im Sinne einer Eigen
tumsübertragung auf Private die 
einzige Möglichkeit ist, dem Aufga
ben- und Funktionswandel öffentli
cher Unternehmen oder geänder
ten ökonomischen Rahmenbedin

gungen, wie z. B. Haushaltsdefizi
ten, Rechnung zu tragen.

Nicht geeignet für Privatisie
rungsabsichten sind Sektoren, in 
denen sich Wettbewerbsprozesse, 
zumal zwischen Privatunterneh
men, kaum oder gar nicht zu einem 
funktionsfähigen Wettbewerb ent
falten können. Die typisch öffentli
chen Güter gelten bekanntlich als 
klassischer Ausnahmebereich, in 
dem nach Aussagen der Finanz
theorie ein freier oder funktionsfähi
ger Wettbewerb unmöglich ist. Das 
Privatisierungsproblem stellt sich 
daher nicht. Der Entscheidungs
spielraum reduziert sich in diesem 
Fall auf die letztlich nur politisch ent
scheidbare Frage, ob bestimmte 
Kollektivgüter überhaupt vom Staat 
angeboten werden sollen oder 
nicht.

Auf der anderen Seite bieten sich, 
markttheoretisch betrachtet, gera
de solche staatlichen Güter- und 
Dienstleistungskomplexe bzw. öf
fentliche Unternehmen für die Pri
vatisierung an, in denen sich Wett
bewerbsprozesse im Sinne der 
Wettbewerbsnorm durchaus entfal
ten können. Auf diesen Bereich 
konzentrieren sich daher haupt
sächlich die Privatisierungsforde
rungen, weil diese Unternehmen im 
Wettbewerb mit anderen stehen 
und nach dem Prinzip der Gewinn
erzielung wirtschaften. In der Bun
desrepublik Deutschland handelt es 
sich vor allem um die Beteiligungen 
des Bundes an Unternehmen im In
dustrie- und Gewerbebereich. Die
se Beteiligungen lassen sich auf 
dem Aktienmarkt grundsätzlich 
leicht plazieren, wie die Erfahrun
gen mit der Privatisierung von VW, 
PREUSSAG und VEBA gezeigt ha
ben.

Allerdings haben die politisch 
Verantwortlichen zu prüfen, ob ei
ner (Teil-)Privatisierung öffentli
chen Erwerbsvermögens nicht 
wichtige öffentliche Aufgaben im

Wege stehen, die nur bei öffentli
cher Trägerschaft oder einer be
stimmten Staatsbeteiligung gesi
chert sind.

Wettbewerbsverhalten

In diesem Zusammenhang wird 
oft auf die wettbewerbsstabilisie
rende Funktion öffentlicher Er
werbsunternehmen hingewiesen, 
die sie gerade auf engen oligopoli
stisch vermachteten Märkten erfül
len können. Markt- und wettbe
werbstheoretisch stellen das Postu
lat der Vielfalt der Unternehmensty
pen und damit die staatlichen Er
werbsunternehmen kein Problem 
dar, wenn sie ohne Startvorteilsge
währung durch staatliche Subven
tionen eigenständig im Leistungs
wettbewerb mit privaten Unterneh
men stehen und sich dem markt
wirtschaftlichen Kontroll- und Sank
tionsmechanismus stellen. Funktio
niert darüber hinaus auch noch 
wettbewerbspolitisch die Kontrolle 
durch den öffentlichen Träger, so 
könnten gerade öffentliche Unter
nehmen im Leistungswettbewerb 
mit privaten marktbeherrschenden 
Unternehmen durch ihr bewußtes 
Wettbewerbsverhalten die Wettbe
werbsordnung stabilisieren helfen. 
Unter diesem Aspekt könnte die Pri
vatisierung eines öffentlichen Er
werbsunternehmens de facto zu ei
ner Uniformierung marktbeherr
schender Unternehmen und damit 
zu einer weiteren Verengung der 
Marktform führen, die wettbewerbs
theoretisch zu bedenken ist.

Allerdings haben sich die öffentli
chen Erwerbsunternehmen in der 
Bundesrepublik Deutschland zum 
Teil schon sehr stark dem Wettbe
werbsverhalten der privaten Oligo
polisten angepaßt, so daß der Ruf 
nach Privatisierung nicht wundern 
darf. In diese Richtung weist, ohne 
damit allerdings gleich verallgemei
nern zu wollen, das Parallel- und
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Fusionsverhalten mancher öffentli
cher Konzerne in der Vergangen
heit (z. B. VEBA). Auch der öffentli
chen Hand als Träger sind in den 
vergangenen Jahren die Wettbe
werbskontrolle und das Wettbe
werbsverhalten von öffentlichen 
Unternehmen selbst unter sozialde
mokratischen Regierungen ziem
lich gleichgültig gewesen.

Privatisierungsspielräume

Öffentliche Unternehmen können 
als Wetttjewerbsfaktoren auf ver
machteten Märkten stabilisierend 
wirken, wenn ihre Träger hierin eine 
hochrangige öffentliche Aufgabe 
sehen. Sie können auch bewußt re
gional-, arbeitsmarkt- und beschäf
tigungspolitische Funktionen wahr
nehmen, die private Unternehmen 
nicht ohne weiteres erfüllen, wenn 
in dünn besiedelten strukturschwa
chen Regionen, z. B. im DDR- 
Randgebiet, Industrieunternehmen 
der öffentlichen Hand Arbeitsplätze 
schaffen und Einkommens-, Nach
frage- und Wachstumseffekte zur 
Entwicklung der Region auslösen. 
In Zeiten tiefgreifender Struktur
wandlungen in der Wirtschaft, län
ger anhaltender Rezessionsphasen 
und hoher Massenarbeitslosigkeit 
sind gerade in strukturschwachen 
Gebieten öffentliche Industrieunter
nehmen eher als die private Wirt
schaft in der Lage, auch unter Be
rücksichtigung regionaler Stabili
tätsziele notwendige Anpassungen 
zu vollziehen, indem abrupte Struk
turänderungen in der Region hin
ausgezögert werden, um sich ge
zielt dem Struktunwandel stellen zu 
können.

Um ein interregionales Wohl
stands- und Strukturgefälle zu ver
hindern, können auch versor
gungs-, Verbraucher- und sozialpo
litische Ziele für öffentliche Unter
nehmen in strukturschwachen Re
gionen sprechen, wenn private Un
ternehmen aus Gründen mangeln

der Rendite solche Regionen mei
den. Dies sind im wesentlichen 
auch die Gründe, weshalb sich ge
rade Infrastrukturunternehmen in 
öffentlicher Hand befinden. Der Pri
vatisierungsspielraum ist naturge
mäß in diesem Bereich sehr be
grenzt, während im erwerbsorien
tierten Industrie- und Gewerbesek
tor, vor allem des Bundes, eher Pri
vatisierungsmöglichkeiten beste
hen, sofern dem nicht aus der Sicht 
ihrer Träger andere wichtige öffent
liche Aufgaben entgegenstehen.

Interessenabwägung

Diese Interessenabwägung sieht 
z. B. auch die Bundeshaushaltsord
nung vor, nach der sich der Bund 
nur dann am Kapital der Wirtschaft 
beteiligen soll, „wenn ein wichtiges 
Interesse des Bundes vorliegt und 
sich der vom Bund angestrebte 
Zweck nicht besser und wirtschaftli
cher auf andere Weise erreichen 
läßt“ . Da diese Interessenabwä
gung letztlich auf Werturteilen ba
siert und mit Ermessensspielräu
men der Entscheidungen verbun
den ist, bleibt das Ergebnis der Ent
scheidung immer angreifbar.

Die jüngste Privatisierungsaktion 
der Bundesregierung -  Reduzie
rung des Bundesanteils bei VEBA 
von 43,75 % auf 30 % -  muß von 
demjenigen, der sich vom VEBA- 
Konzern die wettbewerbspolitisch 
erwünschte Rolle des „öffentlichen 
Hechts im oligopolistischen Karp
fenteich“ erhofft, kritisiert werden. 
Sie ist jedoch nachvollziehbar und 
auch plausibel, wenn man das tat
sächliche, sich durch nichts von den 
Privatunternehmen unterscheiden
de Wettbewerbsverhalten des VE- 
BA-Konzerns in der Vergangenheit 
berücksichtigt. Es ist offensichtlich, 
daß auch die Bundesregierung der 
VEBA keine besondere Rolle, we
der im Wettbewerb noch in anderen 
öffentlichen Bereichen, beizumes
sen scheint -  und diese Rolle auch 
nicht erkennbar ist. Daher ist die

jüngste VEBA-Privatisierung kaum 
angreifbar.

Welche Industriebeteiligungen 
des Bundes in Zukunft auch immer 
zur Disposition stehen mögen, die 
Bundesregierung wäre gut beraten, 
wenn sie sehr restriktive Maßstäbe 
an ihre Privatisierungsvorhaben 
legte. Dies hat sie erfreulicherweise 
auch angekündigt.

Die Privatisierung ist auch kein 
geeignetes Mittel, allenfalls nur ein 
kurzfristig wirkendes, um mit dem 
Verkaufserlös der Beteiligungswer
te Haushaltsdefizite abzudecken. 
Langfristig entfallen dem Bund die 
unter Umständen beträchtlichen 
Gewinne solcher privatisierter Un
ternehmen.

Auch in vermögenspolitischer 
Hinsicht sollen die Politiker sich 
nichts in die Tasche lügen: Privati
sierungsaktionen in der Vergangen
heit mit dem Ziel einer breiten Ver
mögensbildung in Arbeitnehmer
hand können als gescheitert ange
sehen werden. Auch der kürzlich 
durchgeführten VEBA-Teilprivati- 
sierung wird in vermögenspoliti
scher Hinsicht wenig Erfolg be- 
schieden sein.

öffentliche Hilfs- 
und Nebenbetriebe

Wenig Probleme wirft die Privati
sierung von solchen Hilfs- und Ne
benbetrieben bzw. -funktionen der 
öffentlichen Hand auf, deren Güter 
und Dienste in Umfang und Oualität 
kostengünstiger über den Markt be
zogen werden können und wenn 
der Fremdbezug in Quantität und 
Qualität auf Dauer über den Markt 
gesichert erscheint. Die Privatisie
rung solcher Bereiche wäre ein ge
rechtfertigter Abbau von öffentlicher 
Verwaltung und gegebenenfalls de
fizitärer Staatstätigkeit, zudem mit
telstandspolitisch und zur Ausla
stung vorhandener privater Kapazi
täten sogar erwünscht. Gartenbau, 
Gebäudereinigung, Werkstätten,
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Handwerkstätigkeiten usw., sei es 
in Gestalt staatlicher Hilfs- oder Ne
benbetriebe oder von Funktionsbe
reichen, bieten sich für Privatisie
rungszwecke oder den marktlichen 
Fremdbezug nahezu an. Hierbei 
kann durchaus dem gewerkschaftli
chen Interesse Rechnung getragen 
werden, daß Arbeitsverhältnisse -  
sei es in anderen Bereichen oder 
den privatisierten Betrieben -  ga
rantiert werden und ein „soziales 
Dumping“ verhindert wird. Privati
sierung muß nicht automatisch mit 
Beschäftigungsabbau und Status
verschlechterung der Beschäftigten 
verbunden sein.

öffentliche Monopole

Auf der Skala zwischen typisch 
öffentlichen Gütern, die für Privati
sierungszwecke per se ausschei- 
den, und marktfähigen Gütern in Er
werbsbranchen, die privatisierbar 
sind, gibt es Bereiche, deren Privati
sierung unter den verschiedensten 
Aspekten problematisch zu nennen 
ist. Auf bestimmten Märkten ist ein 
funktionsfähiger Wettbewerb zwi
schen mehreren Anbietern auf Dau
er nicht gewährleistet, weil der öko
nomische Zwang zum Großbetrieb, 
die Notwendigkeit der Wahrneh
mung von Größenvorteilen der Pro
duktion aufgrund des hohen Fixko
stenanteils an den Gesamtkosten 
der Produktion zur Monopolisierung 
des Marktes führt.

Man wird sicherlich im konkreten 
Fall in einem Spezialtest genau un
tersuchen müssen, ob die Monopo
lisierungstendenz und die Monopo
lisierungsbedingungen einen wett
bewerblichen Ausnahmebereich 
rechtfertigen. Ist dies jedoch der 
Fall, dann ist zur Vermeidung von 
Monopolmißbrauch das Privatmo
nopol entweder öffentlich zu regu
lieren oder in öffentliche Hand zu 
überführen. Gleich welche Kontroll- 
form gewählt wird, solche wettbe
werbspathologischen Marktberei
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che eignen sich kaum für Privatisie
rungszwecke. Öffentliche Unter
nehmen, die schienen-, kabel- oder 
leitungsgebundene Güter und Dien
ste anbieten, mit hohen Fixkosten 
belastet sind, auf eine hohe Kapazi
tätsauslastung angewiesen sind, 
um „large scale economies“ reali
sieren zu können, und zudem aus 
Gründen des öffentlichen Interes
ses an einer flächendeckenden 
Versorgung gemeinwirtschaftliche 
Aufgaben („Lasten“ ) wahrzuneh
men haben, wären in diesem Zu
sammenhang zu nennen. Ob durch 
die Möglichkeit der Trennung zwi
schen Schienen- und Leitungsnetz 
in öffentlicher Hand und privater 
Netzbedienung mit Angebotswett
bewerb eine funktionsfähige Wett
bewerbsordnung, z. B. in der Elek
trizitätsversorgung und Telekom
munikation, etabliert werden kann, 
ist in der Diskussion selbst zwi
schen den Experten noch strittig, je
doch weiter prüfungswert und kann 
gegebenenfalls zu Reformen Anlaß 
geben.

Kostensenkung durch 
Privatisierung

Um lediglich Kosten zu reduzie
ren oder defizitäre Bereiche des 
Staates abzubauen, braucht Priva
tisierung nicht die einzige Antwort 
zu sein. Unwirtschaftlichkeit kann 
zunächst auf Managementfehler 
zurückführbar sein, die auch ohne 
Privatisierung beseitigt werden kön
nen. Handelt es sich aufgrund der 
gemeinwirtschaftlichen Aufgaben 
allerdings um geplante Defizite, so 
sind der Kostenminimierung von 
vornherein zwar Grenzen gesetzt, 
andererseits brauchen jedoch 
selbst unter Aufrechterhaltung der 
gemeinwirtschaftlichen Aufgaben 
Rationalisierungsspielräume und 
damit Kostensenkungen noch lan
ge nicht ausgeschöpft zu sein, wie 
das Beispiel der Substitution der 
Schiene durch die Straße bei der

Bundesbahn zeigt. Das Prinzip der 
Suche nach neuen Minimalkosten
kombinationen unter Aufrechterhal
tung der jeweiligen öffentlichen Auf
gaben hat auch für öffentliche Un
ternehmen seine Gültigkeit, um so 
mehr in einer Zeit, in der Haushalts
defizite kaum mehr finanzierbar 
sind.

Positive Beispiele

Daß die Privatisierung bestimm
ter Staatsaufgaben möglich ist und 
eine erhebliche Kostenentlastung 
für öffentliche Haushalte bedeuten 
kann, ohne gleichzeitig gegen das 
öffentliche Interesse verstoßen zu 
müssen, zeigen in der kommunalen 
Wirtschaft die Beispiele der privati
sierten Schlachthöfe und der Müll
abfuhr.

Die Müllabfuhr z. B. wird im Wege 
der öffentlichen Ausschreibung 
dem kostengünstigsten Privatan
bieter übertragen, ohne daß dieser 
sich den gemeinwirtschaftlichen La
sten entziehen kann. Die Tarifbil
dung und die Frage der Entsorgung 
in quantitativer, qualitativer und re
gionaler Hinsicht (Entsorgungs
pflicht) bleiben nach wie vor öffent
lich reguliert. Man kann hier vom öf
fentlich gebundenen Privatunter
nehmen als sinnvoller Alternative 
zum öffentlichen Unternehmen 
sprechen. Negative Beschäfti
gungswirkungen brauchen nicht 
aufzutreten, wenn das beachtet 
wird, was schon im Zusammenhang 
mit dem gewerkschaftlichen Inter
esse ausgeführt worden ist. Es lie
ßen sich noch weitere Beispiele die
ser oder ähnlicher Art anführen.

Die Ausführungen machen deut
lich, daß die Privatisierungsfrage 
ebenso wie der Stellenwert der öf
fentlichen Wirtschaft in unserer 
Wirtschaftsordnung sachlicher und 
vorurteilsfreier diskutiert werden 
sollte, als dies in der Diskussion bei 
uns leider geschieht.
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